
Bebauungsplan Bad 124 für SZ-Bad „Tagesklinik Hinter dem Salze“                   
 
Übersicht über die eingegangenen umweltbezogenen Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligungen nach § 3 Abs. 1 BauGB und 
§ 4 Abs. 1 BauGB 
 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit vom 27.02.2024 bis einschl. 29.03.2024 
Es sind keine umweltbezogenen Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit eingegangen. 
 
Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden vom 25.04.2022 bis 
25.05.2022 
 

Natur und Landschaft 
1 NLF 

11.03.2024 

Sie baten um forstfachliche Prüfung und Stellungnahme zur geplanten Aufstellung des Bebauungsplanes Bad 124 „Tagesklinik 
Hinter dem Salze“ für Salzgitter-Bad. 
Durch die Aufstellung des B-Planes soll über die Festsetzung eines Sondergebietes der Neubau einer Tagesklinik für Psycho-
therapie, Psychiatrie und Psychosomatik ermöglicht werden. 
Bei einer Ortsbesichtigung am 8.3.2024 stellte sich die Vorhabensfläche als ein brachgefallenes Gärtnereigelände wie folgt dar: 
Im Nordwesten des Geländes befindet sich eine Gehölzfläche, die überwiegend aus Sträuchern (v.a. Roter Hartriegel und 
Brombeere), aber auch jungen Bergahornen und Eschen besteht; am Rand wächst im Norden eine Reihe Thuja, im Osten eine 
Reihe Blaufichten. Diese Fläche ist insgesamt zu klein/schmal und zu gering mit Waldbaumarten bewachsen, um die Waldei-
genschaft gem. § 2 NWaldLG zu erfüllen. 
Nach Süden grenzt daran ein mit Brombeere bewachsener Wall (mit Holunder) an, der dann weiter südlich in eine Brache mit 
wenigen Sträuchern (v.a. Hartriegel) und sehr wenig Bergahorn- und Birken-Naturverjüngung übergeht.  
Im Süden in der Mitte des Geländes befindet sich ebenfalls eine größere Brache mit einzelnen Weiden, Birken, Blaufichten und 
einem Streifen aus Rotem Hartriegel im Norden. 
Im Osten des Geländes wächst schließlich eine größere Brombeer-Brache mit randlichen Nadelholzreihen; in der Brombeer-
Brache sind nur sehr vereinzelt Sträucher (Hartriegel) und wenig Birke und Weide vorhanden. 
Insgesamt ist also der Baumbewuchs auf dem gesamten Gelände zu wenig dicht oder zu schmal, um die Waldeigenschaft nach 
§ 2 NWaldLG zu erfüllen. 
Waldbelange sind somit von dem Vorhaben nicht betroffen; es werden daher keine Bedenken oder Anregungen zu der Planung 
vorgebracht. 

Diese Stellungnahme ergeht wortgleich als Beratungsforstamt als auch als TÖB. 
Menschen und Gesundheit 
 
Zu den Auswirkungen auf Menschen und Gesundheit sind keine Stellungnahmen eingegangen. 
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Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt 
2 Untere Naturschutz-

behörde 

26.03.2024 

Untere Naturschutzbehörde 
Da es sich bei dem B-Plan Bad 124 um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13a BauGB handelt, ist zwar eine 
Prüfung der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft (Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung) nicht erforderlich und kommt 
damit auch die Eingriffsregelung (einschließlich ev. Gehölzverluste) nicht zur Anwendung, die artenschutzrechtlichen Belange 
sind aber in vollem Umfang zu berücksichtigen. 
Trotz Wegfall der Pflicht zur Durchführung der förmlichen Umweltprüfung und Erstellung eines Umweltberichtes muss eine ar-
tenschutzrechtliche Prüfung erfolgen und sind in die Begründung des B-Planes auch die artenschutzrechtlichen Anforderungen 
(Ermittlung, Bewertung und ggfls. Festsetzung von Kompensationsmaßnahmen) aufzunehmen. 
Der derzeitige Zustand des geplanten Geltungsbereiches sowie die vorherige Nutzung als Gärtnerei lassen auf das Vorhanden-
sein eines Lebensraumes geschützter Vogel- und Fledermausarten schließen. Nach längeren Leerständen ist auch das Vor-
kommen weiterer gebäudebewohnender Tierarten (z.B. geschützte Kleinsäuger) nicht auszuschließen.  
Aus Sicht der UNB ist daher für den B-Planentwurf ein Artenschutzfachbeitrag auf der Grundlage eines Faunistisches Gutach-
tens zum Vorkommen von Brutvögeln, Fledermäusen und Bilchen mit integrierten Aussagen zu den artenschutzrechtlichen Be-
langen nach § 44 BNatSchG zu erstellen. 
Das Artenspektrum und Quartiereignungen (einschließlich der abzureißenden Gebäude) sind durch Geländeerfassungen vor 
Ort zu ermitteln und falls erforderlich, sind Vermeidungs- und ggfls. auch funktionserhaltende Kompensationsmaßnahmen zu-
zuordnen. 
Im Rahmen des Vermeidungsprinzips sind auch die Erhaltungsmöglichkeiten für einzelne Gehölze mit Habitatpotenzial oder 
Gehölzbereiche insgesamt zu prüfen. Den Erhalt bzw. die Planung eines Gehölzstreifens entlang des Südwalls und Richtung 
Bismarckstraße würde ich begrüßen. 
Rückbau und Räumung des Geländes sind erst nach artenschutzrechtlicher Untersuchung und ggf. Anlage erforderlicher Aus-
weichlebensräume zulässig. Zudem ist hierfür bereits im B-Plan auf eine entsprechende Bauzeitenregelung gem. § 39 Abs. 5 
BNatSchG hinzuweisen, um artenschutzrechtliche Konflikte bei den i.d.R. genehmigungsfreien Abrissarbeiten zu vermeiden. 

Fläche/Boden 
3 LBEG 

27.03.2024 

in Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange geben wir zum o.g. Vorhaben folgende Hinweise: 
 
Nachbergbau 
Nachbergbau Themengebiet Tiefbohrungen 
Das Vorhaben befindet sich nach den dem LBEG vorliegenden, ausgewerteten Unterlagen nicht im Bereich von Tiefbohrungen 
auf Kohlenwasserstoffe. 
 
Boden  
Die Grundlage zur fachlichen Beurteilung des Schutzgutes Boden liefert in Deutschland das Bundes-Bodenschutzgesetz 
(BBodSchG) und fokussiert dabei auf die Bewertung der Bodenfunktionen. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträch-
tigungen der natürlichen Bodenfunktionen und der Archivfunktion vermieden werden (vgl. § 1 BBodSchG). Mit Grund und Bo-
den ist gemäß §1a BauGB sparsam und schonend umzugehen und flächenbeanspruchende Maßnahmen sollten diesem 
Grundsatz entsprechen (LROP 3.1.1, 04). Für Niedersachsen wird in der Niedersächsischen Nachhaltigkeitsstrategie eine re-
duzierte Flächeninanspruchnahme von unter 4 ha pro Tag bis 2030 angestrebt. Das NNatSchG gibt in §1a zudem vor, die Neu-
versiegelung von Böden landesweit bis zum Ablauf des Jahres 2030 auf unter 3 ha pro Tag zu reduzieren und bis zum Ablauf 
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des Jahres 2050 zu beenden. Diese Zielsetzung wurde auch in das LROP (3.1.1, 05) aufgenommen. Hieraus ergibt sich der 
Bedarf nach einem sparsamen Umgang mit den Ressourcen Boden und Fläche für die kommunale Planung. 
Im Plangebiet befinden sich laut den Daten des LBEG Suchräume für schutzwürdige Böden entsprechend GeoBerichte 8 
(Stand: 2019). Im Plangebiet handelt es sich um folgende Kategorien: 
 
Kategorie 
hohe - äußerst hohe Bodenfruchtbarkeit 
 
Die Karten können auf dem NIBIS® Kartenserver eingesehen werden. Gemäß dem Nds. Landesraumordnungsprogramm 
(LROP 3.1.1, 04) sind Böden, welche die natürlichen Bodenfunktionen und die Archivfunktion in besonderem Maße erfüllen, vor 
Maßnahmen der Siedlungs- und Infrastrukturentwicklung besonders zu schützen. Schutzwürdige Böden sollten bei der Ermitt-
lung des Kompensationsbedarfs besondere Berücksichtigung finden.  
 
Aus bodenschutzfachlicher Sicht geben wir einige allgemeine Hinweise zu den Maßnahmen der Vermeidung und Verminderung 
von Bodenbeeinträchtigungen. Vorhandener Oberboden sollte aufgrund §202 BauGB vor Baubeginn schonend abgetragen und 
einer ordnungsgemäßen Verwertung zugeführt werden. Im Rahmen der Bautätigkeiten sollten einige DIN-Normen aktiv Anwen-
dung finden (v.a. DIN 19639 Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben, DIN 18915 Vegetationstechnik im 
Landschaftsbau -Bodenarbeiten, DIN 19731 Verwertung von Bodenmaterial). Um dauerhaft negative Auswirkungen auf die von 
Bebauung freizuhaltenden Bereiche zu vermeiden, sollte der Boden im Bereich der Bewegungs-, Arbeits- und Lagerflächen 
durch geeignete Maßnahmen (z.B. Überfahrungsverbotszonen, Baggermatten) geschützt werden. Boden sollte im Allgemeinen 
schichtgetreu ab- und aufgetragen werden. Die Lagerung von Boden in Bodenmieten sollte ortsnah, schichtgetreu, in möglichst 
kurzer Dauer und entsprechend vor Witterung geschützt vorgenommen werden (u.a. gemäß DIN 19639). Außerdem sollte das 
Vermischen von Böden verschiedener Herkunft oder mit unterschiedlichen Eigenschaften vermieden werden. Auf verdichtungs-
empfindlichen Flächen sollten Stahlplatten oder Baggermatten zum Schutz vor mechanischen Belastungen ausgelegt werden. 
Besonders bei diesen Böden sollte auf die Witterung und den Feuchtegehalt im Boden geachtet werden, um Strukturschäden 
zu vermeiden. Der Geobericht 28 Bodenschutz beim Bauen des LBEG dient als Leitfaden zu diesem Thema. Weitere Hinweise 
zur Vermeidung und Minderung von Bodenbeeinträchtigungen sowie zur Wiederherstellung von Bodenfunktionen sind zudem in 
Geofakt 31 Erhalt und Wiederherstellung von Bodenfunktionen in der Planungspraxis zu finden. 
 
 
Gashochdruckleitungen, Rohrfernleitungen 
Durch das Plangebiet bzw. in unmittelbarer Nähe dazu verlaufen erdverlegte Gashochdruckleitungen bzw. Rohrfernleitungen. 
Bei diesen Leitungen sind Schutzstreifen zu beachten, die von jeglicher Bebauung und von tiefwurzelndem Pflanzenbewuchs 
frei zu halten sind. Bitte beteiligen Sie den aktuellen Leitungsbetreiber direkt am Verfahren, damit ggf. erforderliche Abstim-
mungsmaßnahmen (genauer Leitungsverlauf, Breite des Schutzstreifens etc.) eingeleitet werden können. Der Leitungsbetreiber 
kann sich ändern, ohne dass es eine gesetzliche Mitteilungspflicht gegenüber dem LBEG gibt. Wenn Ihnen aktuelle Informatio-
nen zum Betreiber bekannt sind, melden Sie diese bitte an Leitungskataster@lbeg.niedersachsen.de. Weitere Informationen 
erhalten Sie hier. Die beim LBEG vorliegenden Daten zu den betroffenen Leitungen entnehmen Sie bitte der nachfolgenden 
Tabelle: 
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Objektname Betreiber Leitungstyp Leitungsstatus 

Ferngasleitung 
Salzgitter - 
Kassel 

Avacon 
AG 

Energetische oder 
nicht-energetische 
Leitung 

(nicht ange-
geben) 

Wenn die Beteiligung der Leitungsbetreiber bereits im Rahmen früherer Planungsverfahren durchgeführt wurde und zwischen-
zeitlich keine Veränderung des Leitungsverlaufs erfolgte, ist die Erfordernis einer erneuten Beteiligung der genannten Unter-
nehmen durch die verfahrensführende Behörde abzuwägen. Wir bitten darum, sich mit dem/den betroffenen Unternehmen in 
Verbindung zu setzen und die ggf. zu treffenden Schutzmaßnahmen abzustimmen. Sofern Ihr Planungsvorhaben Windenergie-
anlagen betrifft, wird auf die Rundverfügung: Abstand von Windkraftanlagen (WEA) zu Einrichtungen des Bergbaus verwiesen, 
auch zu finden als Download auf der Webseite des LBEG. 
 
Altbergbau 
Nachbergbau Themengebiet Grubenumrisse Altbergbau 
Laut den hier vorliegenden, ausgewerteten Unterlagen liegt das genannte Verfahrensgebiet nicht im Bereich von historischem 
Bergbau. 
 
Baugrund  
Der Standort liegt im Randbereich einer Salzstockhochlage mit löslichen Gesteinen im Untergrund (Salze und Sulfate). Im Be-
reich der Salzstockhochlage sind infolge flächenhafter Auslaugung der löslichen Salze weitspannige rezente Geländesenkun-
gen möglich. Durch die Verkarstung des über dem Salz anstehenden Gipshutes können lokal Erdfälle auftreten. Im näheren 
Umfeld des Standorts ist/sind bisher 1 Erdfall/Erdfälle bekannt. Es besteht eine Gefährdung durch die Reaktivierung oder Aus-
weitung bestehender oder fossiler, verfüllter Erdfälle sowie durch neu auftretende Erdfälle. Formal ist dem Standort für Wohn-
gebäude mit bis zu zwei Vollgeschossen und/oder mit bis zu zwei Wohneinheiten die Erdfallgefährdungskategorie 3 zuzuord-
nen, sofern die detaillierte Baugrunderkundung keine weiteren Hinweise auf Subrosion/Verkarstung erbringt (gem. Erlass des 
Niedersächsischen Sozialministers "Baumaßnahmen in erdfallgefährdeten Gebieten" vom 23.2.1987, Az. 305.4 - 24 110/2 -). 
Im Rahmen von Baumaßnahmen am Standort empfehlen wir bezüglich der Erdfallgefährdung entsprechende konstruktive Si-
cherungsmaßnahmen vorzusehen. Die o.g. standortbezogene Erdfallgefährdungskategorie ist ggf. entsprechend dem Bauvor-
haben (Anzahl Vollgeschosse und Wohneinheiten) anzupassen oder sofern sich bei der Baugrunderkundung Hinweise auf Sub-
rosion ergeben. Weiterführende Informationen dazu unter www.lbeg.niedersachsen.de > Geologie > Geogefahren > Subrosion 
> Hinweise zum Umgang mit Subrosionsgefahren. 
 
Im Zuge der Planung von Baumaßnahmen verweisen wir für Hinweise und Informationen zu den Baugrundverhältnissen am 
Standort auf den NIBIS Kartenserver: Thema Ingenieurgeologie. Die Hinweise zum Baugrund bzw. den Baugrundverhältnissen 
ersetzen keine geotechnische Erkundung und Untersuchung des Baugrundes bzw. einen geotechnischen Bericht. Geotechni-
sche Baugrunderkundungen/-untersuchungen sowie die Erstellung des geotechnischen Berichts sollten gemäß der DIN EN 
1997-1 und -2 in Verbindung mit der DIN 4020 in den jeweils gültigen Fassungen erfolgen. 
 
 



  

Seite 5 von 9 

Hinweise 
In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange haben wir keine weiteren Hinweise oder Anregungen. Die vorliegende 
Stellungnahme hat das Ziel, mögliche Konflikte gegenüber den raumplanerischen Belangen etc. ableiten und vorausschauend 
berücksichtigen zu können. Die Stellungnahme wurde auf Basis des aktuellen Kenntnisstandes erstellt. Die verfügbare Daten-
grundlage ist weder als parzellenscharf zu interpretieren noch erhebt sie Anspruch auf Vollständigkeit. Die Stellungnahme er-
setzt nicht etwaige nach weiteren Rechtsvorschriften und Normen erforderliche Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligungen 
oder objektbezogene Untersuchungen. 

4 LGLN-Kampfmittel-
beseitigungsdienst 

08.03.2024 

Sofern in meinen anliegenden Ausführungen eine weitere Gefahrenerforschung empfohlen wird, mache ich darauf aufmerksam, 
dass die Gemeinden als Behörden der Gefahrenabwehr auch für die Maßnahmen der Gefahrenerforschung zuständig sind.  
Eine Maßnahme der Gefahrenerforschung kann eine historische Erkundung sein, bei der alliierte Kriegsluftbilder für die Ermitt-
lung von Kriegseinwirkungen durch Abwurfmunition ausgewertet werden (Luftbildauswertung). Der KBD hat nicht die Aufgabe, 
alliierte Luftbilder zu Zwecken der Bauleitplanung oder des Bauordnungsrechts kostenfrei auszuwerten. Die Luftbildauswertung 
ist vielmehr gem. § 6 Niedersächsisches Umweltinformationsgesetz (NUIG) in Verbindung mit § 2 Abs. 3 Niedersächsisches 
Verwaltungskostengesetz (NVwKostG) auch für Behörden kostenpflichtig. 
Die Bearbeitungszeit für Luftbildauswertungen beträgt derzeit beim KBD ca. 26 Wochen ab Antragstellung. Da diese Zeit-
spanne zwischen Erteilung einer Baugenehmigung und dem Baubeginn erfahrungsgemäß nicht verfügbar ist, empfehlen 
wir den Kommunen eine rechtzeitige Antragstellung. 
Sofern eine solche kostenpflichtige Luftbildauswertung durchgeführt werden soll, bitte ich um entsprechende schriftliche Auf-
tragserteilung unter Verwendung des Antragsformulars und der Rahmenbedingungen, die Sie über folgenden Link abrufen kön-
nen: 
https://lgln-kbd.niedersachsen.de/startseite/allgemeine_informationen/kampfmittelbeseitigungsdi 
enst-niedersachsen-207479.html 
Für die Planfläche liegen dem Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen die folgenden Erkenntnisse vor (siehe beigefügte 
Kartenunterlage) : 
Empfehlung: Luftbildauswertung 
Fläche A 
Luftbilder: Die derzeit vorliegenden Luftbilder wurden nicht vollständig ausgewertet. 
Luftbildauswertung: Es wurde keine Luftbildauswertung durchgeführt. 
Sondierung: Es wurde keine Sondierung durchgeführt. 
Räumung: Die Fläche wurde nicht geräumt. 

Belastung: Es besteht der allgemeine Verdacht auf Kampfmittel. 
Wasser/Grundwasser 

5 Untere Wasserbe-
hörde  

26.03.2024 

Untere Wasserbehörde 
Im Plangebiet befindet sich kein Überschwemmungsgebiet, auch sind keine Hochwasserrisikogebiete ausgewiesen. Es ist je-
doch nicht auszuschließen, dass hier ein Hochwasserentstehungsgebiet (Starkregenereignisse mit Überlastung der Kanalisa-
tion) entstehen könnte. Zur Vermeidung von Hochwasserschäden bzw. Überflutungsschäden aber auch von Trockenstress ist 
eine nachhaltige Niederschlagswasserbewirtschaftung zu planen.  
Die Vorfluter sind weitestgehend nicht mehr aufnahmefähig, sodass eine Vermeidung bzw. größtmögliche Verminderung (Rück-
halt im Entstehungsgebiet) von Abfluss zu erfolgen hat. 
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Luft/Klima 
 
Zu den Auswirkungen auf Luft/Klima sind keine Stellungnahmen eingegangen. 
 
Orts- und Landschaftsbild 
 
Zu den Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild sind keine Stellungnahmen eingegangen. 
 
Kultur- und Sachgüter 

6 Regionalverband 
Braunschweig 

14.03.2024 

Als für den Großraum Braunschweig zuständige untere Landesplanungsbehörde und Träger der Regionalplanung nehme ich 
zu der Planung wie folgt Stellung: 
Das Regionale Raumordnungsprogramms (RROP) 2008 für den Großraum Braunschweig legt am südlichen Rand des Plange-
bietes ein Vorranggebiet Rohrfernleitung (Gas) fest. Als Ziel der Raumordnung ist diese Festlegung im weiteren Planverfahren 
zu beachten. 

7 Deutsche Telekom 
Technik GmbH 

28.02.2024 

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) ‐ als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i.S.v. §125 
Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesi-
cherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellung-
nahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 
Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom, die aus dem beigefügtem Plan ersichtlich sind. 
Der Bestand und der Betrieb der vorhandenen TK-Linien müssen weiterhin gewährleistet bleiben. 

Die Realisierbarkeit von Änderungen, Erweiterungen oder der Rückbau vorhandener Grundstücksversorgungen kann über un-
seren Bauherren-Service www.telekom.de/hilfe/bauherren oder Telefon 0800 33 01903 erfragt werden.  

8 Vodafone GmbH 

27.03.2024 

Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH gegen die von Ihnen geplante Maßnahme keine 
Einwände geltend macht. 

In Ihrem Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens. Bei objektkonkreten Bauvorhaben im 
Plangebiet werden wir dazu eine Stellungnahme mit entsprechender Auskunft über unseren vorhandenen Leitungsbestand ab-
geben. 

9 Avacon Netz GmbH 

05.03.2024 

Bei Einhaltung der im Anhang aufgeführten Hinweise, haben wir gegen das im Betreff genannte Vorhaben keine weiteren Ein-
wände oder Bedenken.  
Änderungen der uns vorliegenden Planung bedürfen unserer erneuten Prüfung.  
Wir bitten Sie, uns am weiteren Verfahren zu beteiligen. 
 
A N H A N G  
Lfd.-Nr.: LR-ID: 1076269-AVA (bitte stets mit angeben)  
Ihr Zeichen: 61.1.2-Sch  
Bebauungsplan Bad 124 für Salzgitter-Bad „Tagesklinik Hinter dem Salze“ der Stadt Salzgitter  
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 Baugesetzbuch  
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Gashochdruck  
Unsere sich außerhalb des Anfragegebietes befindliche Gashochdruckleitung  „Salzgitter – Lenglern“, GTL0000101 (DN 500 / 
MOP 25 bar), ist zum Teil in einem dinglich gesicherten Schutzstreifen, bzw. in einem Schutzstreifen in Anlehnung an das 
EnWG § 49, laut dem geltenden DVGW-Arbeitsblatt G 463 (A) / Kapitel 5.5 verlegt.  
Die dinglich gesicherte Trassenbreite für die Gashochdruckleitung GTL0000101 beträgt 10,00 m. Die Leitungsschutzstreifen-
breite beträgt nach DVGW-Arbeitsblatt G 463 (A) / Kapitel 5.5, 8,00 m. Das heißt, je zur Hälfte vom Rohrscheitel zu beiden Sei-
ten gemessen.  
Die Lage der Gashochdruckleitung entnehmen Sie bitte dem beigefügten Planwerk der Sparte Gashochdruck.  
Innerhalb des Leitungsschutzstreifens sind Maßnahmen jeglicher Art, die den Bestand oder den Betrieb der Gashochdrucklei-
tung beeinträchtigen oder gefährden könnten, nicht gestattet.  
In den anerkannten Regeln der Technik wird expliziert darauf hingewiesen, dass erdverlegte Gashochdruckleitungen nicht 
zwingend geradlinig verlaufen und das eine Rohrüberdeckung von ca. 1,00 m eingehalten wird. Deshalb hat der Vorhabensträ-
ger bei der Planung respektive deren beauftragte Ingenieurdienstleister sowie der Bauunternehmer bzw. das bauausführende 
Unternehmen die erforderliche Sorgfalt zu wahren und mit Einholung von Bestandsplänen aller Ver- und Entsorgungsanlagen 
mit Leitungsschutzanweisung sowie Vororteinweisung mit gebotener Vorsicht und Sorgfalt z. B. durch Handschachtung die 
fachgerechten Erkundungsmaßnahmen durchzuführen, um sich von der tatsächlichen Lage der Gashochdruckleitung vor Be-
ginn der Baumaßnahme Gewissheit zu verschaffen  
und gegebenenfalls mit dem Leitungsbetreiber vorab Sicherungsmaßnahmen zu vereinbaren.  
Erdarbeiten innerhalb des Leitungsschutzbereiches dürfen nur in vorsichtiger Handschachtung und nur nach Einweisung durch 
unseren fachverantwortlichen Mitarbeiter ausgeführt werden.  
Gashochdruckleitungen dürfen nicht überbaut werden.  
Die Rohrleitungsabdeckung von 1 Meter über Rohrleitungsoberkante ist stets zu gewährleisten und darf auf keinen Fall unter-
schritten werden. 
Die Versorgungssicherheit bzw. die Funktion der bestehenden Gashochdruckleitung inklusive ihrer Nebeneinrichtungen, wie 
z.B. Begleit- /Steuerkabel, haben höchste Bedeutung und sind damit in ihrem Bestand und Betrieb auch zukünftig konsequent 
und ohne Einschränkungen zu gewährleisten.  
Es dürfen innerhalb des Leitungsschutzbereiches ohne vorherige Abstimmung mit uns über dem vorhandenen Geländeniveau 
nichts aufgeschüttet oder abgestellt werden. Es dürfen keine Abgrabungen oder Erdarbeiten vorgenommen und keine Pfähle 
und Pfosten eingebracht werden. Auch Abgrabungen parallel neben  
der Gashochdruckleitung dürfen entsprechend der Gefahr des Ausbrechens der Gashochdruckleitung nur nach statischer Über-
prüfung erfolgen.  
Das Überfahren der Gashochdruckleitung mit Schwerlastverkehr bzw. Baumaschinen während der Bauphase ist erst nach 
Überprüfung der Rohrstatik bzw. an gesicherten Stellen gestattet. Die Sicherung erfolgt entweder durch Stahlplatten, Bagger-
matten oder Mineralgemischrampen.  
Boden- (Kies-) Einbau nur „vor Kopf“, d.h. nicht über ungesicherte Gashochdruckleitungen zum Abkippen fahren.  
Verdichtungsarbeiten innerhalb des Leitungsschutzstreifens bzw. unmittelbar über dem Rohrscheitel dürfen nur mit Rüttelplat-
ten z.B. AT 2000 o.ä. durchgeführt werden. Es dürfen keine Vibrationswalzen eingesetzt werden.  
Wurde die o.g. Gashochdruckleitung freigelegt, dürfen die Baugruben erst nach Begutachtung der Gashochdruckleitung bzw. 
Kontrolle der Umhüllung durch unseren fachverantwortlichen Mitarbeiter verfüllt werden.  
Oberirdische Vermarkungen / Signalisierungen dürfen nur nach vorheriger Abstimmung entfernt bzw. umgesetzt werden.  
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Bei einer Änderung der Flurstücke (Teilungen, Zusammenlegungen o.ä.) sind alle Rechte des alten Bestandes auf den neuen 
Bestand zu übernehmen. Dies trifft für alle Flurstücke zu, die sich innerhalb der Leitungsschutzbereiche unserer Gashochdruck-
leitungen befinden. Für die betroffenen Grundstücke ist eine neue Dienstbarkeit nach aktuellem Stand abzuschließen.  
Bei der späteren Gestaltung des o.g. Planungsgebietes innerhalb des Leitungsschutzstreifens weisen wir auf das Merkblatt 
DVGW GW 125 (Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle) und Beiblatt GW125-B1 hin. Der Leitungsschutzstreifen ist 
grundsätzlich von Baumanpflanzungen freizuhalten. Tiefwurzelnde Bäume müssen mindestens 6,00 m links und rechts von der 
oben genannten Gashochdruckleitung entfernt bleiben.  
Bei der Errichtung von Grünanlagen ist ein Begehungsstreifen von 2,00 m links und rechts über dem Leitungsscheitel frei von 
Sträuchern zu halten.  
Falls unsere Gashochdruckleitung durch Ihre Maßnahme gesichert oder umgelegt werden muss (nur in lastschwachen Zeiten 
von Anfang Mai bis Ende September möglich), berücksichtigen Sie bitte, dass wir eine Vorlaufzeit von ca. 24 Monaten für Pla-
nung und Materialbeschaffung benötigen. Die Kosten hierfür sind vom Verursacher zu tragen. 
Arbeiten innerhalb des Leitungsschutzstreifens unserer Gashochdruckleitung unterliegen einer vorherigen örtlichen Einweisung 
durch unseren fachverantwortlichen Mitarbeiter.  
Bitte setzen Sie sich dazu mindestens drei Wochen vor dem gewünschten Termin mit uns unter der Telefonnummer +49 4 41/9 
72 72 82 oder dem Postfach ava_einsatzplanung_betrieb_spezialnetze@avacon.de 
in Verbindung.  
Der Bezug auf unsere Gashochdruckleitung in diesem Schreiben erfolgt im Namen und im Auftrag der Avacon Hochdrucknetz 
GmbH und der Avacon AG. 
 
Fernmelde  
Die Anzahl sowie Lage der betroffenen Fernmeldeleitung(en) entnehmen Sie bitte dem beigefügten Planwerk der Sparte Fern-
melde.  
Bei Fernmeldeleitungen wird ein Schutzbereich von 3,00 m, d. h. 1,50 m zu jeder Seite der jeweiligen Leitungsachse benötigt. 
Über sowie unter einer betroffenen Fernmeldeleitung wird ein Schutzbereich von jeweils 1,00 m benötigt.  
Innerhalb des Leitungsschutzstreifens von Fernmeldeleitungen dürfen ohne vorherige Abstimmung mit uns über dem vorhande-
nen Geländeniveau nichts aufgeschüttet oder abgestellt werden. Es dürfen keine Abgrabungen oder Erdarbeiten vorgenommen 
und keine Pfähle und Pfosten eingebracht werden.  
Maßnahmen, die den Bestand oder den Betrieb von Fernmeldeleitungen beeinträchtigen oder gefährden könnten, sind inner-
halb des Leitungsschutzstreifens nicht gestattet.  
Die Versorgungssicherheit bzw. die Funktion von bestehenden Fernmeldeleitungen haben höchste Bedeutung und müssen 
deshalb auch zukünftig konsequent und ohne Einschränkungen in ihrem Bestand und Betrieb gewährleistet werden.  
Sollte es durch Ihre Maßnahme zu Leitungskreuzungen mit Fernmeldeleitungen der Avacon Netz GmbH kommen, so sind ge-
genseitige Beeinträchtigungen auszuschließen. Hierfür ist ein Gutachten auf Kosten des Verursachers zu erstellen das nach-
weisen muss, dass gegenseitige Beeinträchtigungen ausgeschlossen sind.  
Leitungskreuzungen sind 1,00 m unter betroffenen Fernmeldeleitungen vorzunehmen.  
Bauarbeiten im Bereich von Leitungskreuzungen sind nur im Beisein eines fachverantwortlichen Mitarbeiters der Avacon Netz 
GmbH durchzuführen.  
Nach Abschluss der Bauarbeiten im Kreuzungsbereich mit Fernmeldeleitungen ist der Avacon Netz GmbH ein Bohrprotokoll / 
Lageplan der Leitungskreuzung auszuhändigen. 
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Ferner dürfen innerhalb von Leitungsschutzbereichen betroffener Fernmeldeleitungen keine tiefwurzelnden Bäume und Sträu-
cher angepflanzt werden.  
Für den Fall, dass Fernmeldeleitungen durch Ihre Maßnahme gesichert oder umgelegt werden müssen berücksichtigen Sie 
bitte, dass die Kosten hierfür durch den Verursacher zu tragen sind.  
Erdarbeiten innerhalb von Leitungsschutzbereichen dürfen nur in vorsichtiger Handschachtung und nur nach Einweisung durch 
unseren Mitarbeiter ausgeführt werden. Hierfür setzen Sie sich bitte mindestens drei Wochen vor Beginn der geplanten Maß-
nahme mit uns unter dem Postfach  
einsatzplanung_uebertragungsnetze@avacon.de  
in Verbindung.  
Für die tatsächliche Lage der betroffenen Fernmeldeleitung(en) innerhalb des beigefügten Planwerkes kann keine Gewähr 
übernommen werden.  
Der Unternehmer hat sich durch eine geeignete Anzahl von Sicherheitsschachtungen über die Lage von Fernmeldeleitungen zu 
informieren.  


